
 
 

1 

Wolfgang Kaps 
 

Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (1664–1732) 
Der Hoch- und Deutschmeister 

 (1694–1732) 
 
 
 
 

 
© Sammlung Arnold 

 
Abb. 1: 

Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg im Jahr 1729 
im Kurfürstenornat und dem Hochmeisterkreuz 

 
 

Stand Januar 2010 
 

wolfgang-kaps@gmx.net  
wolfgang.kaps@googlemail.com  

 



 
 

2 

Inhaltsangabe  
 
I.   Der Deutsche Orden  S. 4 
 1.  Die Entstehung des Deutschen Ordens - Ein kurzer geschichtli-

cher Abriss 
S. 4 

  1.1. Entstehung im Jahr 1190 in Palästina S. 4 
  1.2. Doppelte Aufgabe S. 4 
  1.3. Sitz des Hochmeisters S. 4 
  1.4. Rasche Ausbreitung S. 4 
  1.5. Ordensstaat im Pruzzenland und in Livland S. 5 
  1.6. Deutschordenswappen S. 5 
  1.7. Weltliches erbliches Herzogtum S. 5 
  1.8. Tätigkeit im Heiligen Römischen Reich mit Sitz in Mergentheim S. 5 
  1.9. Acht Balleien S. 6 
  1.10. Baumaßnahmen nach dem Dreißigjährigen Krieg S. 6 
  1.11. Infanterie-Regiment „Pfalz-Neuburg-Teuschmeister“ S. 6 
  1.12. Weltliche und geistliche Aufgaben S. 6 
  1.13. Verbot durch Napoleon S. 7 
  1.14. „Deutscher Ritterorden“ S. 7 
  1.15. Verbot durch die Nationalsozialisten S. 7 
  1.15. Nach dem 2. Weltkrieg S. 7 
 2.  Der hierarchische Aufbau des Deutschen Ordens S. 7 
  2.1. Der Hochmeister und das Generalkapitel S. 7 
  2.2. Gebietiger S. 7 
  2.3. Kommende und Komtur  S. 7 
  2.4. Ballei und Landkomtur - Landmeister S. 8 
 3.  Die Mitglieder des Deutschen Ordens S. 8 
 4.  Die Stellung des Hochmeisters und des Deutschmeisters S. 8 
 5.  Mergentheimer Zentralverwaltung S. 9 
II.   Die Wahl Franz Ludwigs zum Hoch- und Deutschmeister S. 9 
 1.  Vorbereitungen zur Wahl S. 9 
 2.  Wahlkapitulation S. 10 
 3.  Die Wahl S. 11 
III.   Seine Tätigkeit als Hoch- und Deutschmeister S. 12 
 1.  Die Stellung des Hoch- und Deutschmeisters im Reich S. 12 
 2.  Einkünfte S. 12 
 3.  Generalkapitel S. 13 
 4.  Baumaßnahmen S. 13 
 5.  Aufenthalte in Mergentheim S. 14 
 6.  Nachwuchs für den Orden S. 14 
  6.1. Neubau eines Priesterseminar in Mergentheim 1710 S. 14 
  6.2. Universitätsstudium S. 14 
 7.  Infanterieregiment „Hoch – und Teutschmeister“ S. 14 
 8.  Überblick über wesentliche Vorgänge im Hoch- und Deutsch-

meistertum unter Franz Ludwig 
S. 15 

  8.1. Verwaltungsapparat  in Mergentheim S. 15 
  8.2. Wirken in der Reichspolitik     S. 15 
  8.3. Tätigkeit gegenüber Kurbrandenburg S. 16 
  8.4. Neuer Ordensbesitz S. 16 
 9.  Reisen S. 17 
 10.  Der Deutsche Orden und das Haus Pfalz-Neuburg  S. 17 



 
 

3 

 11.  Sein Tod  S. 17 
 12.  Würdigung seiner Person S. 18 
III.   Sein Testament für den Deutschen Orden S. 19 
 1.  Das Deutschordenshaus in Mainz S. 19 
 2.  Gelder für die Kommende Namslau S. 19 
 3.  Piaristen in Freudenthal S. 19 
 4.  Deutsch-Ordens-Kreuz S. 19 
 5.  „Obristcämmerer“ und „Obriststallmeister“ S. 20 
 6.  Franz Ludwigs Aussage über den Deutschen Orden S. 20 
 7.  Das Testament im Wortlaut (Auszüge) S. 20 
IV.   Seine Aufenthalte in Mergentheim S. 21 
 
 
 
 

 

 
© Dr. Bernhard Peter 
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Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (1664–1732) 
Der Hoch- und Deutschmeister (1694–1732) 

 

I. Der Deutsche Orden  
Vorbemerkung: 
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Abb. 3: 
Nachbildung einer 

Deutschordensmünze 
 

Der Deutsche Orden hat auch die Bezeichnungen  
·   Ordo Teutonicus, 
·   Ordo domus Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum,  
·   Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem,  
·   Deutschherrenorden,  
·   Kreuzritterorden,  
·   Deutschritterorden oder 
·   Deutscher Ritterorden  
  (abgekürzt OT = Ordo Teutonicus). 
 

1. Die Entstehung des Deutschen Ordens - Ein kurzer geschichtlicher     
                                                        Abriss 
1.1.  Entstehung im Jahr 1190 in Palästina  
Der Deutsche Ritter Orden entstand im Verlauf des dritten Kreuzzuges in Palästina während 
der Belagerung bei Akkon im Jahre 1190. Bürger aus Bremen und Lübeck hatten dort für die 
erkrankten Kreuzfahrer deutscher Nation ein Zeltspital aus Schiffssegeln eingerichtet.  
Zunächst war er eine Hospitalbrüderschaft, die jedoch acht Jahre später in einen Ritterorden 
nach dem Vorbild der Templer und Johanniter umgewandelt wurde. In diesen Ritterorden 
sollten nur Edelleute deutscher Nation aufgenommen werden, die ab 1406 vier adelige Ahnen 
nachzuweisen hatten.  
1.2. Doppelte Aufgabe 
Die Edelleute mussten ihr Leben nach einer doppelten Aufgabe weihen: nämlich ritterliche 
Kämpfer nach der Regel der Templer und hilfsbereite Krankenpfleger nach der Regel der Jo-
hanniter zu sein. Nach den Regeln der Mönchsorden sollten die Ritterbrüder ihr Leben unter 
die Gesetze der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams stellen, ohne aber damit eine 
priesterliche Aufgabe zu verbinden. 
Im Mittelpunkt des ersten Jahrhunderts der Deutschordensgeschichte stand der Kampf gegen 
den Islam im Heiligen Land.  
1.3. Sitz des Hochmeisters: Akkon, Monfort, Venedig 
Sitz des Hochmeisters während dieser Zeit war teils Akkon, teils die im Hinterland errichtete 
Burg Montfort. Als die Zeit der Kreuzzüge zu Ende ging und 1291 mit Akkon der letzte 
wichtige Stützpunkt in Palästina gefallen war, wurde die Hochmeisterresidenz nach Venedig 
verlegt (1291-1309). 
1.4. Rasche Ausbreitung 
Als Ritterorden wuchs der Deutsche Orden rasch an Mitgliedern und Besitz. Von Kaisern, 
Königen, Päpsten, weltlichen und geistlichen Fürsten reich privilegiert, konnte der Orden im 
13. Jahrhundert ausgehend vom Besitz in Palästina im gesamten Mittelmeerraum und dessen 
Anliegerstaaten in West- und Mitteleuropa, in Schweden, in Preußen und im Baltikum Fuß 
fassen. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts tobten im Nordosten Europas heftige Kämpfe zwi-
schen Masowiern, Polen, Prußen, Litauern und anderen Völkern des Ostseeraumes. Herzog 
Konrad von Masowien wandte sich an Kaiser und Papst um Hilfe. Hochmeister Hermann von 
Salza (1209-1239) wurde von Kaiser Friedrich II. beauftragt, dem Herzog zu Hilfe zu kom-
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men, das damals noch großenteils versumpfte und unbewohnte Land „zu befrieden“, die 
Landnahme zu vollziehen und das Gebiet zu christianisieren. 
1.5. Ordensstaat im Pruzzenland und in Livland 

 

 
© Regierung der Oberpfalz 

Abb. 4: 
Ehem. Deutschordens-
haus in Regensburg: 
Oberes Wappen von 

Franz Ludwig 
Untere Wappen von 

Land- und Ortskomtur 
 

Ab dem Jahr 1230 wurden die Grundlagen für einen eigenen Or-
densstaat geschaffen. Hochmeister Hermann von Salza wurden 
durch den Kaiser die Rechte und Privilegien eines Fürsten des mit-
telalterlichen Imperiums verliehen. Im Pruzzenland (dem späteren 
Ostpreußen) und in Livland errichteten die Brüder einen Staat 
abendländischer Ordnung, der christliche Wertgefüge bis in die 
wirtschaftlichen Formen hinein konkret verwirklichte. 
Von 1309 bis 1457 wurde die Marienburg in Westpreußen Sitz des 
Hochmeisters. 
Vom Hochmeister und seinem Verwaltungsstab straff geführt 
wuchs der Ordensstaat zur stärksten Macht im Ostseeraum heran. 
Kämpfe mit den Litauern und Auseinandersetzungen mit den auf-
begehrenden Ständen, die sich gelegentlich mit Polen gegen den 
Orden verbündeten, konnten niedergeschlagen werden. 
Erst die Vereinigung Litauens mit Polen unter Jagiello im Jahr 
1386 wirkte sich für den Orden verhängnisvoll aus. Das Deutsch-
ordensheer erlitt in der Schlacht bei Tannenberg 1410 eine verhee-
rende Niederlage, wodurch die Vormachtstellung des Ordens im 
Ostseeraum gebrochen wurde.  

Das Ordensland wurde 1466 unter polnische Lehenshoheit gestellt. Hochmeisterresidenz wur-
de von 1457 bis 1525 Königsberg 
1.6. Deutschordenswappen 
Das Wappen des Deutschen Ordens besteht seit 1226 aus einem schwarzen Kreuz auf weißem 
Grund. Darin liegt, in alle vier Richtungen, ein Marschallstab mit Lilie und in der Mitte ein 
Wappenschild mit einem schwarzen Adler auf goldenem Grund (siehe Abb. 2 + 5). 
1.7. Weltliches erbliches Herzogtum 
Als der Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ansbach im Jahr 1525 zum evangelischen 
Glauben übertrat, wurde das Ordensland in ein weltliches erbliches Herzogtum umgewandelt. 
Albrecht von Brandenburg-Ansbach legte den Ordensmantel und die Hochmeisterwürde ab. 
Die Herrschaft des Deutschen Ordens im preußischen Raum war zu Ende; 1561 endete sie 
auch im baltischen Gebiet. Die Ordensbesitzungen an der Ostsee gingen in den Besitz des 
Herzogs Albrecht von Brandenburg und seine Familie über. Die nunmehr vakante Führung 
des Ordens übernahm der bisherige Deutschmeister Walter von Cronberg. 
1.8. Tätigkeit im Heiligen Römischen Reich mit Sitz in Mergentheim 
Der Deutsche Orden verlagerte nun seine Tätigkeit in das 
Heilige Römische Reich Deutscher Nation, in das heutige 
Mitteleuropa. Der Sitz des Hochmeisters wurde 1526 nach 
Mergentheim an der Tauber verlegt. Hier residierten die 
Inhaber des höchsten Ordensamtes bis 1809.  
Gemäß einer Forderung eines fränkischen Balleikapitels 
(= Versammlung der Komture) übertrug Kaiser Karl V. 
dem damaligen Deutschmeister Walter von Cronberg of-
fiziell die Verwaltung des Hochmeisteramtes. 
Zwei Jahre später erhielt der Deutsche Orden die verfas-
sungsrechtliche Bestätigung. 
 

 

 
© Dr. Bernhard Peter 

Abb. 5:  
Mainz: Landtag/ Deutschor-
denshaus - Wappen am Balkon 
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Das neue Oberhaupt trug nun fortan den Titel: „Administrator des Hochmeistertums in Preu-
ßen und Meister Deutschen Ordens in deutschen und welschen Landen“, woraus sich die 
Kurzform „Hoch- und Deutschmeister“ entwickelte 
1.9. Acht Balleien  
Im Reichsgebiet hatte der Deutsche Orden schon früh an vielen Orten festen Fuß gefasst. Vie-
le Schenkungen verschafften ihm umfangreichen Grundbesitz. Dieser wurde in den Kommen-
den (= Ordensniederlassungen) verwaltet. Der im Reich verbliebene Restbesitz zerfiel verwal-
tungstechnisch in zwei Gebiete: in die acht Balleien (= Ordensprovinzen) deutschen Gebietes, 
welche dem Deutschmeister direkt unterstanden (Franken, Hessen, Altenbiesen, Westfalen, 
Utrecht (bis 1637), Lothringen, Sachsen und Thüringen) und in die vier Balleien preußischen 
Gebietes (Koblenz, Elsaß-Burgund, Österreich und Etsch). Die Letztgenannten trugen den 
Namen „preußisch“, weil sie vor 1525 der hochmeisterlichen Kammer unterstellt und von 
Preußen aus verwaltet wurden.  
1.10. Baumaßnahmen nach dem Dreißigjährigen Krieg 
Nach den Nöten des Dreißigjährigen Krieges begann im Orden eine reiche Bautätigkeit. Es 
entstanden prächtige Schlösser mit ebenso prächtigen Schlosskirchen (z. B. Ellingen) und 
repräsentative Kommendenhäuser (z. B. in Mergentheim). Daneben wurden zahlreiche 
Zweckbauten errichtet wie Hospitäler, Schul- und Bürgerhäuser, Gewerbegebäude, Mühlen, 
Brücken und andere. 
 

 
Foto vom Verfasser 

Abb. 6: Schloss Ellingen 

 

 
Foto vom Verfasser 

Abb. 7: Schloss Ellingen 

 

 
Foto vom Verfasser 
Abb. 8: Schloss 

Ellingen: Kirchturm 
 

1.11. Infanterie-Regiment „Pfalz-Neuburg-Teuschmeister“ 
Dem Kampf an der Seite der kaiserlichen Truppen gegen die Türken galt ein großer Teil der 
Mittel und der Kraft des Deutschen Ordens im 17. und 18. Jahrhundert. So wurde 1685 das 
Infanterie-Regiment „Pfalz-Neuburg-Teuschmeister“ aufgestellt, dessen erster Obrist-Inhaber 
Franz Ludwig war1. 
1.12. Weltliche und geistliche Aufgaben 

 

 
Foto vom Verfasser 

Abb. 9: 
Deutschordensritter über dem Portal des Deutsch-

ordenshauses in Frankfurt-Sachsenhausen 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts beschäftigte man sich beim Deut-
schen Orden immer mehr mit rein 
weltlichen Aufgaben: mit der Verwal-
tung der Ordensbesitzungen, mit reger 
Bautätigkeit von Schlössern und dem 
Ausbau der Komtureien zu herrschaftli-
chen Gutsbesitzungen.  
Die Priesterbrüder kümmerten sich um 
die Verwaltung von Kirchen und Pfar-
reien.  
  

                                                 
1 Siehe eigenes Kapitel: Das Hoch- und Deutschmeister-Regiment 
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1.13. Verbot durch Napoleon 
Im Zeitalter Napoleons wurde der Deutsche Orden verboten. Seine Besitzungen wurden der 
jeweiligen Landesherrschaft unterstellt. Nur im österreichischen Kaiserreich blieb der Deut-
sche Orden erhalten. 
1.14. „Deutscher Ritterorden“ 
Ab 1839 erhielt der Orden eine neue Rechtsgrundlage; er hieß nun für acht Jahrzehnte 
„Deutscher Ritterorden“. 
Nach dem Untergang der Österreichischen-Ungarischen Monarchie wurde auf Grund der po-
litischen Verhältnisse und der Aufsplitterung der Ordensbesitzungen in nunmehr sechs Staa-
ten der Ritterorden in einen geistlichen Orden umgewandelt.  
Seit 1923 steht ein Priester als Hochmeister an der Spitze des Ordens. Der Orden besteht 
heute aus drei Zweigen, den Priestern, Schwestern und Laien, den sogenannten Familiaren.  
1.15.  Verbot durch die Nationalsozialisten 
1938 wurde der Orden in Österreich von den nationalsozialistischen Machthabern verboten 
und die Ordensbesitzungen unter die Verwaltung des Deutschen Reiches gestellt. 1947 wur-
den die Ordensbesitzungen dem Orden von der Republik zurückerstattet.  
1.16. Nach dem 2. Weltkrieg 
Nach dem 2. Weltkrieg wurden mit der Machtübernahme der Kommunisten in der Tschechos-
lowakei und im damaligen Jugoslawien die meisten Ordensbesitzungen gleich wieder in staat-
liche Verwaltung übergeführt, Klöster und Schulen aufgelassen oder der kommunistischen 
Partei übergeben.  
Nach der sogenannten „samtenen“ Revolution vom Spätherbst 1989 konnte der Orden in der 
Tschechoslowakei und dann später in Slowenien wieder engen Kontakt zu den noch lebenden 
Ordensangehörigen dieser Länder aufnehmen. Bereits nach wenigen Monaten erfuhr der Or-
den in Slowenien, in der Slowakei und in Tschechien starken Zulauf.  
In der Bundesrepublik Deutschland wurde der Orden 1945 wiederbelebt. 
2. Der hierarchische Aufbau des Deutschen Ordens 
2.1.  Der Hochmeister und das Generalkapitel 
An der Spitze des Gesamtordens stand der Hochmeister (bis 1525/1527). Er wurde von einer 
Anzahl führender Beamter nach Stimmenmehrheit jeweils auf Lebenszeit gewählt. 1585 wur-
de das Koadjutoramt zur designierten Nachfolge des Ordensoberhauptes geschaffen.  
Die Aufgaben des Hochmeisters waren die Repräsentation des Ordens nach außen und die 
geistige Führung nach innen. Hinzu kam seit dem 14. Jahrhundert die Leitung des Ordensstaa-
tes in Preußen (bis 1525). Ihm stand als oberstes Gremium das Generalkapitel zur Seite, an 
dessen Zustimmung der Hochmeister in allen wichtigen Entscheidungen für den Gesamtorden 
gebunden war. Es bildete die oberste Legislative und war die höchste Justiz- und Finanzbe-
hörde. 
2.2. Gebietiger 
In der praktischen Verwaltungstätigkeit des Ordensstaates unterstützten den Hochmeister fünf 
sogenannte Gebietiger:  
·    der Großkomtur (Statthalter des Hochmeisters),  
·   der Oberste Marschall (zuständig für das Heerwesen und Verwalter des Ostteiles von Preu- 
    ßen),  
·    der Oberste Spittler (Leiter des Hospitalwesens, Kranken- und Armenfürsorge),  
·    der Oberste Trappier  (zuständig für das Bekleidungswesen) und  
·    der Oberste Tressler (zuständig für das Finanzwesen). 
2.3. Kommende und Komtur 
Zuunterst der Hierarchie stand das einzelne Ordenshaus, Kommende genannt. Es wurde von 
einem Komtur geleitet, der in allen wichtigen Entscheidungen der Zustimmung der Mitbrüder 
bedurfte.  
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2.4.  Ballei und Landkomtur- Landmeister 
Mehrere Kommenden bildeten eine Ordensprovinz (= Ballei), geleitet von einem Landkom-
tur. Zwischen die Balleien schoben sich im Laufe des 13. Jahrhunderts die Landmeister. Sie 
leiteten jeweils einen der drei Ordensgebiete, in welche der Gesamtbesitz des Deutschen Or-
dens unterteilt war: das deutsche, das preußische und das livländische Gebiet. Große Bedeu-
tung für die Geschichte des Ordens, vor allem für die Besitzungen im süddeutschen Raum, 
hatte der Landmeister des deutschen Gebietes oder kurz Deutschmeister genannt, der die 
zwölf Ordensballein verwaltete. Diese Verwaltungsgliederung hielt der Deutsche Orden bis 
zu seinem Ende im alten Reich bei. 
3.  Die Mitglieder des Deutschen Ordens 
Die Mitglieder des Deutschen Ordens setzten sich aus Ritterbrüdern, Priesterbrüdern, Sa-
riant- oder Anderen Brüdern, Halbbrüdern, Ordensschwestern, Halbschwestern und 
Familiaren zusammen.  
Bis ins 16. Jahrhundert hatten sich diese Zweige auf Ritter- und Priesterbrüder verringert. Die 
Sariantbrüder versahen niedrige Amtsgeschäfte oder bildeten leichtbewaffnete Hilfstruppen 
der Ritter. Sie waren ebenso wie Ritter- und Priesterbrüder Vollbrüder des Ordens. Die Halb-
brüder lassen sich mit den Laienbrüdern der Mönchsorden und den Laienbrüdern im heutigen 
Deutschen Orden vergleichen. Die Ordens- und Halbschwestern versahen den Krankendienst 
und dienten in der Wirtschaft größerer Ordenshäuser. Die Familiaren, ein Ordenszweig der 
heute wieder besteht, waren (und sind) Weltliche, die den Orden und seine Ziele ideell und 
materiell unterstützen2.  
4. Die Stellung des Hochmeisters und des Deutschmeisters 
 

 
© Privatbesitz 

Abb. 10: 
Gedenkmünze mit Bild von 

Franz Ludwig 
 

Die Stellung des höchsten Ordensoberen, des Hochmeisters, 
im mittelalterlichen Reich war in der „Goldenen Bulle“ von 
Rimini vom März 1226 genannt und festgelegt. Danach ist er 
als geistlicher Fürst des Imperiums zu betrachten. Er verkör-
perte die Spitze eines geistlichen Ordens, der weite Gebiete 
innerhalb des Reiches sein eigen nannte. Fast drei Jahrhun-
derte war der Hochmeister nicht deutscher Reichsfürst und 
somit auch nicht Mitglied des Reichstages.  
Erstmalig tauchte er im Februar 1523 auf dem Reichstag zu 
Nürnberg auf. Seine Rangstellung war festgelegt: er kam 
nach den Erzbischöfen von Mainz, Trier, Köln, Salzburg, 
Bremen und Besancon; der Hochmeister rangierte also noch 
vor den Bischöfen. Diese Rangordnung wurde bis zum Ende 
des alten Reiches beibehalten. 

Im Vergleich dazu war der Großprior des Johanniterordens in Deutschland erst 1548 deut-
scher Reichsfürst und nach dem Propst von Ellwangen eingestuft. 

                                                 
2 Literatur zur Geschichte des Deutschen Ordens: 
·   Diefenbacher Michael: Der Deutsche Orden in Bayern (Haus der Bayerischen Geschichte, Bd. 10); München 
1990 
·   Heck Karl: Der Deutsche Ritter Orden unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte seiner Niederlassung 
in Mergentheim; 1965 
·   Olbricht Anneliese: Die schlesische Deutschordensherrschaft Freudenthal (1621-1939/45); AK-Sonderausstel-
lung des Mährisch-Schlesischen Heimatmuseums A-3400 Klosterneuburg  
·   Demel Bernhard: Der Deutsche Orden und das Regiment „Hoch- und Deutschmeister“; S. 27-37; in: Katzber-
ger Paul: Die Deutschmeister: Museum Perchtoldsdorf; Perchtoldsdorf 1981 
·   Deutscher Orden-Selbstdarstellung; http:/www.heiligenlexikon.de/Deutscher_Orden-Selbstdarstellung.htm     
·   Deutscher Orden, in: Digitale Bibliothek 2002/2003, Wörterbuch Geschichte 
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Der Deutschmeister rangierte nach seiner 1494 erfolgten Erhebung in den lehensfähigen 
Reichsfürstenstand ebenfalls unter den geistlichen Fürsten nach den Bischöfen und unmittel-
bar vor dem gefürsteten Abt von Fulda. Protokollarisch war der Deutschmeister als geistlicher 
Fürst nach den Bischöfen von Bamberg, Würzburg und Eichstätt der vierte Kreisstand vor den 
weltlichen Fürsten und den Bürgermeistern von Nürnberg, Rothenburg ob der Tauber und  
Windsheim3. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts hatte der Hoch- und Deutschmeister seinen Rang 
nach den Erzbischöfen und vor den geistlichen Fürstbischöfen4. Die im Reich verbliebenen elf 
Ordensprovinzen - Balleien genannt - waren in vier Reichskreise eingegliedert: der elsässisch-
südwestdeutsche Besitz in den Schwäbischen, der Koblenzer Balleibesitz in den Kurrheini-
schen und alle restlichen Provinzgebiete in den Fränkischen Reichskreis, wo seit 1538 der 
Deutschmeister nach Bamberg, Würzburg und Eichstätt den vierten Rang unter den geistli-
chen Fürsten einnahm5. 
5. Mergentheimer Zentralverwaltung 
Die Mergentheimer Zentralverwaltung gliederte sich auf der obersten Ebene in drei Behörden: 
·   den Hofrat für die eigentliche Regierung,  
·   die Hofkammer für ökonomische und finanzielle Belange und  
·   den Geistlichen Rat für seelsorgerische und geistliche Angelegenheiten.  
Alle drei Gremien waren jedoch nur für das so genannte Meistertum (= den Territorialstaat 
des Oberhauptes um Mergentheim und nördlich von Heilbronn) und nicht für den Gesamt-
orden zuständig. Dem Gesamtorden dienten diese Behörden als Beratungsorgane. Oberste 
legislative und administrative Gremien waren die Kapitelversammlungen6.  
 

II. Die Wahl Franz Ludwigs zum Hoch- und Deutschmeister 
1. Vorbereitungen zur Wahl 
 

 
© Sammlung Arnold 

Abb. 11: 
Ludwig Anton 

Der Hochmeister Ludwig Anton von Pfalz-Neuburg, ein älterer Bru-
der von F. L., war am 4. Mai 1694 in Lüttich verstorben; am 10. De-
zember 1679 war er zum Koadjutor gewählt worden. Das Amt des 
Hoch- und Deutschmeisters trat er am 9. September 1684 an. 
Am 9. Mai (1694) um Mitternachtwar die Nachricht vom Tod Lud-
wig Antons in Mergentheim eingetroffen. Am 20. Mai einigte man 
sich auf eine Ausschreibung eines Großkapitels für den 1. Juli, auf 
dem die Wahl des künftigen Großmeisters stattfinden sollte. Das 
offizielle Einladungsschreiben an die Landkomture ist datiert vom 
17. Juni. Am 19. Juni traf F. L. in Mergentheim ein.  
Das Generalkapitel, das erste seit 15 Jahren, begann mit einer Trau-
erfeier für den verstorbenen Deutschmeister am 1. Juli 1694 in der 
Pfarrkirche zu Mergentheim. 

Der eigentliche Sinn und Zweck dieses Kapitels war die Wahl des neuen Deutschmeisters. Da 
wurde zuerst die Frage diskutiert, ob ex oder extra gremio gewählt werden solle. Schon bald 
einigte sich die Versammlung auf extra gremio, da man wegen der trostlosen finanziellen 
Situation des Ordens und der andauernden Kriegszeiten ein Oberhaupt brauche, das auf Grund 
anderer Benefizien bereits gut versorgt war und auf Grund seiner Herkunft genügend 

                                                 
3 Demel Bernhard: Der Deutsche Orden und seine Besitzungen im südwestdeutschen Sprachraum vom 13. bis 
19. Jahrhundert; in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte, Jahrgang XXXI (1972), Stuttgart 1973, 
S. 50 – 53  (künftig Demel DO im swd Sprachraum) 
4 Demel Bernhard: Der Deutsche Orden in Böhmen, Mähren und Schlesien von 1190 bis heute; in: Sudetenland: 
europäische Kulturzeitschrift; Böhmen, Mähren, Schlesien; Jahrgang 1990, S. 258-269; hier S. 260 
5 Demel (Der DO in Böhmen, Mähren) S. 261 
6 Diefenbacher Michael: Der Deutsche Orden in Bayern; Haus der Bayerischen Geschichte Bd. 10; München 
1990; S. 9-10 
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Rückhalt hatte, den Orden bei dem künftigen Friedenskongress mit Nachdruck zu vertreten. 
Die Entscheidung für F. L. fiel nicht schwer. Durch seine Anwesenheit unterstrich er, welches 
Gewicht er diesem Amt im hoch privilegierten Ritterorden und der Erreichung dieser 
Reichswürde zumaß. Mit dem Haus Pfalz-Neuburg hatte man gute Erfahrungen gemacht.  
An der Loyalität gegenüber dem Haus Habsburg, die für das Überleben des Ordens sehr 
wichtig war, war auch künftig nicht zu zweifeln; F. L. war ja durch die Verheiratung Kaiser 
Leopold I. mit seiner ältesten Schwester Eleonore Magdalena im Jahr 1676 der Schwager des 
Kaisers. Als Bischof von Breslau (seit 1683) und postulierter Propst zu Ellwangen (mehrheit-
lich gewählt am 8. Juni 1694) war F. L. bereits ausreichend versorgt. Dass er sich wohl mehr 
in seinem Bistum Breslau als in Mergentheim aufhalten würde, konnte der Ballei Franken nur 
recht sein, hatte doch gerade sie sich an der häufigen Anwesenheit Ludwig Antons und 
seinem Anspruch auf alleinige Führung im Orden wiederholt gestoßen.  
2.  Wahlkapitulation 
Bei all diesen günstigen Voraussetzungen sollte die Tatsache, dass F. 
L. noch gar nicht dem Orden angehörte, kein Hindernisgrund zu sein. 
Man legte ihm die Wahlkapitulation vor, die sich nur unwesentlich 
von der seines Vorgängers unterschied und erstmals 1585 aufgestellt 
worden war7. Diese musste der Kandidat beschwören. Sie musste 
auch vom Kaiser ratifiziert werden. Sie wurde als Jurament bezeich-
net und kann gemäß der Praxis deutscher Bistümer als eine auf den 
Hochmeister zugeschnittene Wahlkapitulation angesehen werden.  
Ludwig Anton, der Vorgänger und Bruder von F. L. hatte folgende 
Wahlkapitulation beschwören müssen: Er musste sich zum üblichen 
Bekenntnis zur Ordensverfassung und dessen kooperativem System 
bekennen. Um die maroden Finanzen des Meistertums zu sanieren, 
sperrte der Orden dem künftigen Meister auf zehn Jahre alle Bezüge, 
gleichgültig, ob er vor Ablauf der Frist sein Amt antrat oder nicht. 

Foto vom Verfasser 
Abb. 12: 

Wappen von Franz 
Ludwig am Deutsch-

ordenshaus in 
Weinheim 

Ferner forderte die Kapitulation, in deme das Meisterthumb und dessen angehörige Camer 
Häuser, Ämbter, und dessen Guete, sehr baufällig ruinirt, und entmittelt, auch dahero einer 
reparation und wider Auffhelffung Unentbehrlich bedarffen. Weiter verlangte die Wahlkapi-
tulation, dass für zehn Jahre jährlich 8.000 rheinische Gulden aus den schlesischen Herrschaf-
ten Eulenberg und Freudenthal an die Mergentheimer Rentei abgeführt werden mussten. 
Vorerst standen dem künftigen Meister lediglich 10.000 Gulden Kompetenz aus Schlesien 
und nach seinem Amtsantritt die Herrschaften gänzlich zu, dies allerdings erst nach Abzug 
der laufenden Kosten für den Unterhalt der Mergentheimer Regierung sowie der Hofhaltung 
der schlesischen Herrschaften. Nach seinem Amtsantritt sollte der neue Meister mit den üb-
lichen Einkünften und Kammergefällen den Orden verwalten, jedoch durften keine neuen 
Schulden angehäuft werden. Hatte der neue Meister sein Amt angetreten, musste er sich ver-
pflichten, in wichtig- und nachdenkhlichen dingen mit Rath Unserer Rathsgebietiger der 
Balley Frankhen, und, wo vonöthen, der negstgesessenen Landt Commenthuren sich zu 
beraten und die so gefassten Beschlüsse auch umzusetzen. Weiterhin sollte der Deutsch-
meister sich ausschließlich mit Beratern aus dem Orden umgeben, bei seiner Abwesenheit in 
Mergentheim eine mit allen Vollmachten ausgestattete Regierung zurücklassen und keine 
Fremden zur Regelung von Ordensangelegenheiten hinzuziehen. Sollten Ordensritter ein 
Kommando beim kaiserlichen Heer angeboten bekommen, musste ihnen Gelegenheit zum 
Exerticium Militare gegeben werden. Steuern, Kontributionen und Schatzung im Meistertum 
und der inkorporierten Ballei Franken sollten ohne Not und Vorwissen des Landkomturs und 
der Ratsgebietiger nicht verändert oder vereinnahmt werden. Das Ordensgut sollte keine Ver-

                                                 
7 Lehner Maria: Ludwig Anton von Pfalz-Neuburg  (1660 – 1694); Marburg 1994; S. 68/69 



 
 

11 

minderung erfahren; es durfte auch nicht vererbt werden. Wertsachen in der Mergentheimer 
Residenz sollten dort unangetastet verbleiben. Sollte der Meister aus schwerwiegenden Grün-
den auf sein Amt resignieren, durfte er das nur mit Vorwissen und Billigung des Großkapitels. 
Gleiches galt für die Aufnahme einer Person aus seinem oder einem anderen hohen Hause 
sowie der Frage des Koadjutors bei Lebzeiten.  
Vergleicht man die Wahlkapitulation Ludwig Antons mit der seines Nachfolgers F. L., so fin-
den sich sämtliche Punkte wieder, einige sogar noch enger gefasst. Bei F. L. werden z. B. ge-
naue Inventarlisten über das bei Amtsantritt vorgefundene Erbregal des Meisters sowie den 
Ordensschatz gefordert8. 
F. L. hatte sich noch ausbedungen, dass er über seine übrigen Benefizien, auch über die zu-
künftigen, testamentarisch frei verfügen könne9.   
Mit dieser Wahlkapitulation sollte der Spielraum des Deutschmeisters eingeschränkt wer-
den10.  
3.  Die Wahl 
Am 11. Juli 1694 erhielt F. L. durch einen der Direktoren, den Landkomtur zu Elsaß Franz 
Benedikt von Baden, in der Ordensresidenz den Ritterschlag. Er unterzeichnete sofort die 
Wahlkapitulation (Datum 11. Juli 1694)11.  
Am 12. Juli wurde F. L. einstimmig zum Hoch- und Deutschmeister gewählt. Ihm wurde an-
schließend unter Glockengeläut und mit Trompetenklang in der Mergentheimer Schlosskapel-
le das Hochmeisterkreuz umgehängt, der Hochmeisterring angesteckt und das Ordenssiegel 
überreicht; damit war er ordensüblich feierlich inthronisiert. Wahlkommissar war der Reichs-
hofrat und Kämmerer Christian Freiherr (ab 1685 Reichsgraf) von Eck und Hungerspach, dem 
ebenso wie den Ritterkapitularen der Kaiser am 11. Juni 1694 entsprechende Weisungen er-
teilt hatte. Notifikationsschreiben oder Direktkuriere mit dem Wahlergebnis wurden noch mit 
dem Datum 13. Juli an den Kaiser und bekannte Kur- und andere Reichsfürsten abgesandt. 

 

 
© Österreichische National-
bibliothek Wien, Bildarchiv 

Abb. 13: 
Franz Ludwig 

 

F. L. war aber nur unter der Bedingung Hoch- und Deutschmeister 
geworden, die drei Ordensgelübde (Armut, Keuschheit und Ge-
horsam) abzulegen oder im Weigerungsfall einen entsprechenden 
päpstlichen Dispens zu erlangen. Deshalb setzte er sich selbst und 
auch über seinen kaiserlichen Schwager für die Beibehaltung die-
ses Ordensamtes ein. Er berief sich in Rom über seinen dortigen 
Agenten auf einen älteren Präzedenzfall aus dem Jahr 1639. Das 
Hochmeisteramt war, wie F. L. in einem Schreiben an seinen kai-
serlichen Schwager, in dem er ihn um Unterstützung in Rom bit-
tet, richtig bemerkte, ein beneficium regulare, das nur nach Able-
gung der feierlichen Gelübde ausgeübt werden konnte. 
Die kaiserliche Intervention für F. L. in dieser Angelegenheit in 
Rom vom 4. Februar 1696 war erfolgreich. Mit Datum vom 28. 
März12 1696 erhielt er den Dispens von der Gelübdeablegung. 

Er setzte am 13. August 1696 die Zentralregierung in Mergentheim, die er schon am 14. Juli 
1696 im Amt bestätigt hatte, in Kenntnis mit Blick auf das noch nicht mit einem männlichen 
Erben gesegnete pfälzische Kurhaus13.    
                                                 
8 Lehner S. 67-69 
9 Lehner S. 225 
10 Lehner S. 69 
11 Demel Bernhard: Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg als Hoch- und Deutschmeister (1664 –1732) und Bischof 
von Breslau (1683 – 1732); in: JSFWUB, Band 36/37 (1995/1996);  S. 103 (Künftig: Demel HM+BB 
12 24. März bei Demel Bernhard: Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg; in: Arnold Udo: die Hochmeister des 
Deutschen Ordens 1190-1994; Marburg 1998, S. 240 (künftig Demel Hochmeister) 
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Auffällig ist, dass F. L. nicht von Kaiser Leopold I. belehnt wurde, wohl aber von dessen 
Sohn und Nachfolger Josef I. am 6. Oktober 1707 und von Karl VI. am 10. Dezember 171714.  

III. Seine Tätigkeit als Hoch- und Deutschmeister  
1.  Die Stellung des Hoch- und Deutschmeisters im Reich 
F. L. übernahm im dreißigsten Lebensjahr für achtunddreißig Jahre ganz im Sinne der Wiener 
Reichspolitik die Führung im Deutschen Orden mit seiner Mitgliedschaft auf den Reichsver-
sammlungen und einer gleich dreifachen Zugehörigkeit zu den Reichskreisen Franken, 
Schwaben und Kurrhein. Der Deutschmeister war nur auf Grund seines verstreuten Territori-
ums an Tauber, Neckar, Main und Rhein Reichsfürst. Wegen seiner in den schlesischen Erb-
landen liegenden Besitztümer (Herrschaft Freudenthal, Burglehen und später Kommende 
Namslau, Kommendenbesitz Troppau, Herrschaften Eulenberg und Busau) war der Orden 
leistungspflichtiger Landstand in den Erblanden. Zusammen mit dem ihm schon im Spätmit-
telalter ordensrechtlich zugeordneten Ordensballeien Franken, Hessen, Altenbiesen, Westfa-
len, Lothringen, Sachsen und Thüringen hatte der Ordensmeister alle Reichs- und Kreislasten 
zu erbringen.  
Der Reichs- und Kreispolitik des Deutschmeisters und der Landkomture von Elsaß und von 
Koblenz war nur ein enger Spielraum gegeben angesichts der Doppelgefährdung auch des Or-
dens an der Südostflanke des Reiches (insbesondere der steirischen Kommenden der Ballei 
Österreich) und der gesamten Rheinlinie von Basel bis Rheinberg. Nur eine enge Anlehnung 
an die Politik des verwandten Kaiserhauses war der Orden als ganzer und in seinen Balleien 
als weniger mächtiger Kreisstand innerhalb der schützenden Reichsverfassung vor den aktu-
ellen Gefährdungen zu sichern. 

 

 
© Schatzkammer und 

Museum des Deutschen 
Ordens/Wien 
Abb. 14:  

Franz Ludwig 1699 

 

 
© Schatzkammer und 

Museum des Deutschen 
Ordens/Wien 
Abb. 15: 

Franz Ludwig 1714 
 

 

 
© Schatzkammer und 

Museum des Deutschen 
Ordens/Wien 

Abb.16: 
Franz Ludwig 1722 

 

 

 
© Schatzkammer und 

Museum des Deutschen 
Ordens/Wien 
Abb. 17: 

Franz Ludwig 1730 

2. Einkünfte 
Von allen Reichswürden, die F. L. innehatte, brachte das Hoch- und Deutschmeistertum die 
größten Einkünfte, die für seinen standesgemäßen Unterhalt und alle durchgeführten Baumaß-
nahmen herhalten mussten. Die Einkünfte beziffern sich auf 895.000 Gulden (aus 109.000 fl. 
Steuern und 717.502 fl. Kammergefällen, die jedoch wegen der linksrheinischen französi-
schen Pressuren nicht immer eingebracht werden konnten. 
Die Einnahmen für das Fürstbistum Worms beliefen sich auf etwa 18.000 Gulden, für die 
Fürstprostei Ellwangen auf 80.000 Reichstaler und für Kurtrier etwa 600.000 Reichstaler. 
Trotzdem gab F. L. am 22. Februar 1711 - also vor Inbesitznahme von Trier - seinem kur-
fürstlichen Bruder Johann Wilhelm zu bedenken, dass Worms, Ellwangen und selbst das 
Meistertum des Deutschen Ordens nur Versorgungsmöglichkeiten von geringer Considerati-

                                                                                                                                                         
13 Demel HM+BB S.103/104  
14 Demel Hochmeister S. 240 
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on seien im Vergleich zu seinem erbländischen Bistum Breslau und der noch nicht ertragbrin-
genden und vom Papst noch nicht konfirmierten Aussicht auf Mainz15.  
2. Generalkapitel 
Auf seinem einzigen Generalkapitel vom 21. bis 12. Juli 1700 in Mergentheim bemühte sich 
F. L. um die Rekuperation der Balleien und Kommenden in Italien, Spanien, Sizilien, Apulien 
und Kalabrien. Im Jahr 1702 sandte er auf Grund dieses höchsten Ordensbeschlusses den 
hessischen Balleistatthalter und Altenbiesener Deutschordensritter Damian Hugo Graf von 
Schönborn eigens nach Rom; diese Bemühungen waren aber vergebens.  
 

 
© Stadt Neuburg/Do - Kongregationssaal 

Abb. 18:  
Franz Ludwig im Kurfürstenornat mit 

seinen jüngeren Brüdern 
 

Erfolgreicher war die Entsendung des Koblen-
zer Deutschordensritter Karl Baron Loe von 
Wissen zu den Reichsfriedensverhandlungen in 
Rijswijk. Paragraph XI des Friedensvertrages 
vom 30. Oktober 1697 restituierte F. L. als be-
troffenen Wormser Fürstbischof und Deutsch-
meister. 
Für die Friedensverhandlungen von Rastatt und 
Baden (1714) erzielte die ebenfalls entsandte 
Ordensgesandtschaft die völlige Restituierung 
des Hoch- und Deutschmeisters im gesamten 
linksrheinischen Ordensgebiet, das allerdings 
große Schäden aufwies und durch die französi-
sche Besatzung und Truppenbewegungen arg 
in Mitleidenschaft gezogen war. 
 

Auf dem Generalkapitel wurde - auch auf Grund früherer Satzungen des Ordensbuches -  wei-
terhin beschlossen, dass für die Ritterbrüder, die den Orden mitführen oder in ihm Verwal-
tungsaufgaben wahrnehmen, die Verpflichtung zum dreimaligen Einsatz gegen die – zumeist 
türkischen – Glaubens- oder andere Reichsfeinde besteht. 
4. Baumaßnahmen 
Erst in einer Phase der Beruhigung im Reich konnten dann wieder die sorgfältig erwirtschaf-
teten Eigenmittel für Baumaßnahmen des Ordens eingesetzt werden.  
Unter F. L. wurden u. a. gebaut16: 
·   in der Ordensresidenz Mergentheim der Neubau des Priesterseminars (1710) und des Gym- 
   nasiums und weitere Bauten  
·   der Sachsenhäuser Ordenskomplex (seit 1709),  
·   in Speyer das Ordenshaus mit Kirche, 
·   in Weinheim das Deutschordenshaus,  
·   in Mainz das Deutschordenshaus,  
·   in Langendorf in Mähren das Schloss,  
·   das Gymnasium im schlesischen Freudenthal (1730) und  
·   das Kastenhaus (Deutschordensvogteiamt) (Neubau 1709/10) in Dinkelsbühl.  
·   Auch die Residenz in Ellingen, wo F. L. 1705 beim fränkischen Provinzkapitel anwesend 
war, entstand ab 1708; dort findet sich sein Wappen im Giebelfeld des Mittelrisalits und über 
dem Triumphbogen in der Kirche.  
 

                                                 
15 Franz Ludwig war bereits am 5. November 1710 einstimmig zum Mainzer Koadjutor gewählt worden.  
16 Die Baumaßnahmen des Deutschen Ordens unter F. L. werden in dem Kapitel „Seine Spuren im Deutschen 
Orden“ eigens aufgeführt. 
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Foto vom Verfasser 

Abb. 19: 
Das Deutschordenshaus in 
Frankfurt-Sachsenhausen 

(Straßenseite) 

 
Foto vom Verfasser 

Abb. 20: 
Wappen von Franz 

Ludwig 

 
Foto vom Verfasser 

Abb. 21: 
Das Deutschordenshaus in 
Frankfurt-Sachsenhausen 

(Ecke Mainseite-Straßenseite) 
 

5.  Aufenthalte in Mergentheim 
In den Jahren 1697, 1700, 1708, 1718, 1719, 1724, 1727 und 1728 weilte F. L. in Mergent-
heim und lernte bei den Sitzungen aus den umfangreichen Programmpunkten die Nachkriegs-
notwendigkeiten im Einzelnen kennen, bevor er die Genehmigungen erteilte. Bei seinem Au-
fenthalt 1719 veranlasste F. L. in einer Verfügung vom 10. Januar, in der die Präzedenz und 
Rangordnung vom Statthalter an abwärts genau geregelt war.  
Im August 1724, im April 1727 und im November 1727 war F. L. abermals bei den fränki-
schen Balleikapiteln in Mergentheim und bekam Einblicke in die komplizierten Rechtsver-
hältnisse. Er war befasst mit notwendigen Baumaßnahmen, Beratungen wegen neuer Ritter- 
und Priesternovizen, die sich zum Eintritt in den Orden entschlossen hatten, Bemühungen der 
Provinz am Reichshofrat in Wien um den Neubau der Ordenskapelle in der lutherischen 
Reichsstadt Nürnberg und Geldbewegungen, welche diese finanzstarke Provinz in Spannung 
hielten17.  
6.  Nachwuchs für den Orden 
6.1.  Neubau eines Priesterseminar in Mergentheim 1710 
Um für das Deutschmeistertum, besonders im Süden und Westen des Alten Reiches und gele-
gentlich im schlesisch-mährischen Raum, geeignete Kleriker oder Professpriester zur Beset-
zung von Pfründen zur Verfügung zu haben, billigte F. L. alle Verbesserungsvorschläge im 
1710 neuerbauten Priesterseminars in Mergentheim. Dieses Ordensalumnat diente auch zur 
Besetzung der geistlichen Pfründen der Ballei Franken und wurde von ihr mitgetragen.  
6.2.  Universitätsstudium 
Das Universitätsstudium für den Nachwuchs des Ordens wurde vornehmlich an den süddeut-
schen Universitäten (z. B. Dillingen, Heidelberg, Würzburg), für Mähren-Schlesien in Olmütz 
absolviert. Um bischöfliche Einmischungsversuche zu vermeiden, schloss F. L. mit Olmütz, 
Mainz und Worms entsprechende Verträge als Hochmeister bzw. als Erz- oder Fürstbischof.   
7.  Infanterieregiment „Hoch – und Teutschmeister“ 
Zur Abwehr der Feinde an der Ostgrenze des Reiches, der Türken, wurde das Infanterieregi-
ment „Hoch- und Teutschmeister“ 1695/96 mit 2.000 Mann aufgestellt, dessen erster Obrist-
inhaber F. L. durch Ernennung seines Schwagers Leopold I. am 21. Januar 1696 wurde18. 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Zur Anwesenheit F. L.’s in Mergentheim siehe auch: Demel Hochmeister S. 244 
18 Siehe eigenes Kapitel 
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© Österreichische Nationalbibliothek 

Wien, Bildarchiv 
 

Konnten die im von F. L. erbauten Priesterseminar in 
Mergentheim ausgebildeten Priester in den geistlichen 
Pfründen des Deutschmeistertums seelsorgerisch wir-
ken, so fanden fortan eine beträchtliche Zahl von Ritter-
professen das ordensgemäße Exerzierfeld für ihren Ein-
satz gegen die türkischen Glaubensfeinde oder die er-
klärten Reichsfeinde in Italien und Flandern19.  
 
 
�  Abb. 22: Kaiser Leopold als Türkensieger 

8. Überblick über wesentliche Vorgänge im Hoch- und Deutschmeistertum 
                                     unter Franz Ludwig 
8.1. Verwaltungsapparat  in Mergentheim  
In seiner langen Regierungszeit als Hoch- und Deutschmeister hat F. L. keine wesentlichen 
Veränderungen im zentralen Verwaltungsapparat in Mergentheim vorgenommen. Die von sei-
nem Bruder und Vorgänger am 21. Mai 1687 angeordnete Hofkammerverfügung beließ er am 
14. Juli 1694 ebenso in Kraft wie die gesamte, allerdings schon aufgeblähte kostenintensive 
Ordensregierung.  
Den katholischen Landkomturen – also ohne die Balleien Hessen, Sachsen und Thüringen – 
ließ F. L. am 28. August 1724 Direktiven zu gehen über das normalerweise einjährige Novi-
ziat auf Grund der tridentinischen Bestimmungen; er behielt sich, wie schon seine Amtsvor-
gänger, den Spielraum einer Verkürzung vor und unterlief so mit Blick auf den militärischen 
Charakter des Ordens die Konzilsbestimmungen, die ohnehin primär nur für klerikale Profes-
sen galten. 

 

 
© Sammlung Arnold 

Abb. 23:  
Franz Ludwig 

Die wohl wichtigste Verordnung von F. L. war jene Bestimmung, wo-
nach alle Balleiprozesse bei den höchsten kaiserlichen Gerichten (beim 
ständischen Reichskammergericht oder beim Reichshofrat) jederzeit im 
Namen des Hochmeisters wie früher zu führen sind. Weil dies seiner 
Meinung nach in Vergessenheit zu geraten schien, wies er seinen Statt-
halter Steincallenfels am 8. April 1727 aus Breslau an, dass alle Prozesse 
der Balleien bei den genannten Gerichten künftig im Namen des Hoch-
meisters, aber auf Kosten der Balleien zu führen und dem am Kaiserhof 
tätigen Ordensagenten anzuvertrauen seien. Wer derzeit gegen diese 
Verordnung verstoße, habe ihm den Sachverhalt genau darzustellen; lau-
fende Prozesse könnten bei den damit beauftragten anderen Agenten 
verbleiben20. 
 

8.2. Wirken in der Reichspolitik     
Für F. L.’s Wirken in der Reichspolitik sind die ersten zwanzig Jahre von Bedeutung. Denn 
dank seiner engen familiären Beziehungen zum Kaiserhof und der gezielt über seinen Mer-
gentheimer Hof- und Regierungsrat Fulgentius Joseph von Preitenberg betriebenen Moderati-
on der Reichsmatrikel für das Meistertum gelang es ihm, durch Reichsschluss vom 4. Juni 
1704 die Reduktion auf nur 100 Gulden mit Rücksicht auf die großen Schäden des Ordens seit 
1688 zu erhalten. Im Rijswijker Frieden (§11) vom 30. Oktober 1697 und im Frieden von Ra-
statt-Baden 1714 (§12) wurden dem Orden alle linksrheinisch entzogenen Güter der Balleien 
Elsaß-Burgund und Lothringen, aber auch die deutschmeisterlichen Kammerkommenden in 
Kron-Weißenburg, Speyer und Mainz wieder zugesprochen. Bei den Verhandlungen bei die-

                                                 
19 Demel Hochmeister S. 243 
20 Demel HM+BB S. 123-135 
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sem Friedensvertrag wurden die Verluste im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688-1697) mit 
2.136.047 Gulden angegeben, was zur Matrikelmoderation durch die drei Reichskollegien in 
Regensburg 1704 beitrug. Josef I., F. L.’s Neffe, hat die Moderation am 12. Januar 1706 be-
stätigt. F. L. hat die Reichspolitik stets massiv in allen Belangen der Fürstenkurie entschei-
dend mitbestimmt. 
8.3. Tätigkeit gegenüber Kurbrandenburg 
Eng verbunden mit der Politik auf dem Regensburger Gesandtenkongress und den Leistungen 
für Kaiser und Reich ist die Aufmerksamkeit F. L.’s gegenüber der Politik Kurbrandenburgs. 
Als dessen Ambitionen 1695 auf den Titel eines Königs in Preußen offenbar wurden und der 
Administratorentitel des Hochmeisters gefährdet schien, ließ F. L. durch verschiedene Maß-
nahmen unter Heranziehung seiner Regierung und Ausnützung der Propaganda mittels ge-
druckter Schriften die 1694 beschworenen Ordensansprüche in Erinnerung bringen. Er vertei-
digte energisch die Ordensansprüche auf die als verloren erachteten, aber niemals aufgegebe-
nen Gebiete im baltischen Raum. Kaiser Leopold I. hatte in den Verhandlungen 1700 mit 
Kurfürst Friedrich II. die Ordensrechte schriftlich festhalten lassen. Kurmainz und Kurtrier 
unterstützten die Politik des Hochmeisters, auch nach der Königskrönung in Königsberg am 
18. Januar 1701, ebenso wie der kurpfälzische Bruder Johann Wilhelm. 
8.4. Neuer Ordensbesitz 
Durch Käufe der Herrschaft Busau und des Gutes Rotölhütten in Mähren am 21. September 
1696, des königlichen Burglehens Namslau am 8. Juli 1703, des Gutes Langendorf am 2. Juli 
1707 in der auslaufenden Tiefebene um Olmütz und der beiden mittelungarischen Distrikte 
der Jazyger und Kumaner am 22. März 1702 vermehrte F. L. den Ordensbesitz. Nur die 
schwierigen ungarischen Distrikte trat er noch einen Monat vor seinem Tod und unter Rück-
zahlung der dafür erledigten Ordensgelder durch Kaiser VI. wieder ab; die anderen Neuerwer-
bungen - bis auf Namslau, das 1810 vom preußischen König eingezogen wurde - blieben bis 
zur Aufhebung des mährisch-schlesischen Ordensbesitzes durch die Nationalsozialisten 1939 
Bestandteile des Kammergutes des jeweiligen Ordenshochmeister.   
 

 
© Sammlung Arnold 

Abb. 24: 
Die mährisch- schlesischen Besitzungen unter Franz Ludwig  
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Die beiden Distrikte von Jazygien und Kumanien (südlich der Theiß) im türkenfrei gewor-
denen Ungarn kaufte F. L. um die enorme Summe von 500.000 Gulden mit Rückgaberecht. 
Er ließ sie 1702 bis 1732 durch deutschsprachige Beamte und unter Heranziehung von Or-
densrittern verwalten. Mit der in den zwanziger Jahren politisch unzuverlässigen Bevölkerung 
gab es genug Ärger. Der einzige ersichtliche Vorteil dieser Fehlinvestition dürfte in der Lie-
ferung der begehrten Tokajer-Weine für die kurfürstliche Hofhaltung zu sehen sein21.   
9.  Reisen 
Wenn F. L. in einem seiner Ordensorte auftauchte, so waren es vor allem Regierungsmaß-
nahmen, die ihn hierher führten. In seiner Begleitung waren Prinzen, Reichsfürsten, zahlrei-
che Ordensritter und adelige Hofbeamte anderer geistlicher und weltlicher Fürstentümer22.  
10. Der Deutsche Orden und das Haus Pfalz-Neuburg  

 

 
© Landeshauptstadt 
Düsseldorf –Stadt-

museum 
Abb. 25: 

Eleonore Mag-
dalena 

 

 
© Landeshauptstadt 
Düsseldorf –Stadt-

museum 
Abb. 26: 

Hedwig Elisabeth 

F. L. war zeitlebens seinem Stammhaus Pfalz-
Neuburg eng verbunden. Deshalb ließ er beim 
Tode von Mitgliedern dieses Hauses, aber auch 
beim Ableben von Mitgliedern im verschwäger-
ten Kaiserhaus, in Gottesdiensten der Verstorbe-
nen gedenken. Als seine älteste Schwester Eleo-
nore Magdalena, die Kaiserin, am 19. Januar 
1720 verstorben war, ordnete F. L. durch seine 
Mergentheimer Regierung und in den Balleien 
am 9. Februar 1720 gewöhnliche Totenexiquien 
an. 
Ihres Gatten Kaiser Leopold I. hatte man schon 
1705 ordensüblich mit Totenexiquien bedacht 
wie seines Sohnes Josef. 

Auch für die 1722 verstorbene Schwester Hedwig Elisabeth, die Gemahlin des polnischen 
Prinzen Jakob Ludwig Sobieski, wurden auf Anordnung der Ordensregierung in den Ordens-
gebieten Messfeiern und Fürbitten gehalten23.  
11.  Sein Tod  
Am Ordensfest (23. April) 1732 war um 13 Uhr per Staffette in Mergentheim die Nachricht 
eingetroffen, dass F. L. am 18. April 1732 in Breslau verstorben war. Alsbald wurden die Pro-
vinzoberen vom Tod des Deutschmeisters in Kenntnis gesetzt und die im Ordensbuch verfüg-
ten Exequien (mit Totenmessen und Fürbitten) durch Ausschreibung angeordnet. In der 
Mergentheimer Stadtpfarrkirche hielt am 3. Juli 1732 der Deutschordenspriester Johann 
Matthäus während des Totengottesdienstes eine in barocker Ausschmückung gehaltene An-
sprache.  
Den Nachruf auf den verewigten Kurfürsten von Mainz hielt dort am 26. Mai 1732 der Dom-
pfarrer der Bischofskirche, Philipp Adam Schutheiß.  
In Mannheim gedachte man des Verstorbenen durch drei Totengottesdienste am 26., 27. und 
28. Mai 1732, die der Jesuit und Hofprediger Adam Strauß zelebrierte, der auch die Trauerre-
de hielt. 
In der Mergentheimer Stadtpfarrkirche war die Trauerveranstaltung am 3. Juli 1732; Prediger 
war der Deutschordenspriester Johann Matthäus Ganz24.  
 
 

                                                 
21 Demel Hochmeister S. 242-245 
22 Demel HM+BB S. 135 
23 Demel HM+BB S. 135/136 
24 Demel HM+BB S. 140 
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12.  Würdigung seiner Person 
Die Tätigkeit von F. L. war geprägt von komplizierten und komple-
xen Rechtsverhältnissen in den Ordenskomtureien, in den Reichs- 
und anderen Städten und im Zusammenleben mit anderen Territorial-
herren und Fürstbischöfen. Dass gravierende Konfliktfelder während 
seiner Regierungszeit nicht ausgemacht werden können, zeigt das 
überall an F. L. gerühmte Regierungsverhalten. Mit seinen einge-
spielten adeligen und bürgerlichen Beratern in den Fürstenkanzleien 
und im kleinen Kreis ihn umgebender Ordensritter, die man als seine 
Günstlinge und Vertrauensleute beim Kaiser ansehen muss, gelang 
ihm trotz zweifachen langen Kriegen eine erstaunliche Aufbauarbeit 
im Reich wie in den Erblanden. Positiv muss auch festgehalten wer-
den, dass er seinen Pfründenreichtum nicht zu persönlicher Bereiche-
rung missbrauchte.  

 
© Landeshauptstadt Düs-

seldorf –Stadtmuseum 
Abb. 27: 

Franz Ludwig 
 

Ob seine erlangten Würden völlig ohne Simonie abliefen, darüber sehen die Quellen Gefah-
ren, berühren sie aber nur kurz. 
F. L. war stets kaiser- und reichstreu. 
Ohne die Blutsverwandtschaft mit dem regierenden Erzhaus, insbesondere durch seine 
Schwester Eleonora Magdalena, hätte F. L. sicher nicht die Trierer Kurwürde erlangt.   
Diese lebenslange Verbundenheit zum Kaiserhaus belohnte Kaiser Karl VI., sein Neffe, mit 
einem kostbaren, mit Brillianten besetzten Hochmeisterkreuz, das in seinem Nachlass vom 6. 
bis 9. April 1732 verzeichnet ist und das F. L. seinem Nachfolger vermachte25. 
 

Bei Abwägung aller Licht- und Schattenseiten ergibt sich, dass Franz Ludwig im Deut-
schen Orden insgesamt eine erfolgreiche Regierung geführt und sich um den Orden, sei-

ne Mitglieder und Untertanen verdient gemacht hat26. 
  
 

 
© Dr. Bernhard Peter 

Abb. 28: 
Wappen von Franz Ludwig am ehem. Deutschordenshaus in Regensburg 

                                                 
25 Zum Hochmeisterkreuz: Conrads Norbert: Die testamentarischen Verfügungen des Kurfürsten Franz Ludwig 
von Pfalz-Neuburg; in: ASKG Bd. 39 (1981) S. 127 
26 Demel HM+BB S. 140 
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III. Sein Testament für den Deutschen Orden 
1.  Das Deutschordenshaus in Mainz 
 

 
© Dr. Bernhard Peter 

Abb. 29: 
 

In seiner „letztwilligen Disposition und Verordnung“ vom 4. 
April 1732 für den Deutschen Orden erwähnt F. L., dass er „zu 
völliger Außführung des bey unserem Ordenshauß und Com-
menda Mayntz vor ein paar Jahren hero mit grosen Unkösten 
angefangenen Haus und Kirchengebäudes, aus unseren Casual-
gefällen albereits die Summam von Sechstausend Gulden baar“ 
hat auszahlen lassen. Die von F. L. gestifteten 6.000 Gulden 
sind eine bedeutende Summe und machen etwa die Hälfte zum 
Kapellenbau aus“27.  
�  Das ehem. Deutschordenshaus in Mainz - heute Sitz des 
Landtages von Rheinland-Pfalz 

2. Gelder für die Kommende Namslau 
Für den Ankauf des königlichen Burglehens Namslau in Schlesien am 8. Juni 1703 hatte F. L. 
110.000 Gulden aufgewendet. Das Geld entnahm er nach den Aussagen seines Kodizills vom 
4. April 1732 den Bischöflichen Cameral Einkünfften und damaligen erspahrten Vorrath.  
Vom Orden forderte er in seinem Testament vom 4. April 1732 nur 30.000 Gulden der Nam-
lauer Ankaufsumme zurück. Er widmete die Geldsumme zur Fundation der von Uns mit gro-
ßen Unkösten neuerbauten Capellae Sanctissimi28, der Kurfürstenkapelle im Breslauer Dom. 
3. Piaristen in Freudenthal 
Weiter verfügte F. L. in seinem Testament 
für den Deutschen Orden vom 4. April 
1732, dass die von ihm im Stiftungsbrief 
vom 23. Dezember 1730 nach Freudenthal 
geholten Piaristen für die Glaubensvermitt-
lung und für die Pflege der Wissenschaften 
dort sorgen sollten. Vom sechsprozentigen 
Zinsertrag des Stiftungskapitals in der Ge-
samthöhe von 24.000 rheinischen Gulden 
wurden in der Folgezeit die zu errichtenden 
Wohnungen für zuerst vier, dann zwölf 
Patres als Gymnasiallehrer finanziert. 
 

 
© Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum  

A 3400 Klosterneuburg 
Abb. 30: 

Piaristenkirche mit Kloster 1737 
 

Zum Bau der Piaristenkirche und des -klosters bestimmte er zusätzliche weitere Mittel aus 
dem Freudenthaler Rentamt und 5.000 Gulden im Falle seines Ablebens aus seinen eigenen 
Ersparnissen29. 
4. Deutsch-Ordens-Kreuz 
In seinem Testament für Breslau vom 6. April 1732 vermachte F. L. seinem Nachfolger „das 
von Ihro Mayestät dem Kaiser überkommene Teutschen Ordens Creutz“30.  

                                                 
27 Arens Fritz: Beiträge zur Kunstgeschichte und Geschichte des Mainzer Deutschordenshauses; In. Mainzer 
Zeitschrift, Jhrg. 56/57 (1961/62) S. 87 ff, hier S. 93/94 
28 Demel Bernhard: Der Deutsche Orden in Mähren und Schlesien; in: JSFWUB Band XXXII (1991), S. 29-68; 
hier S. 56 
29 Demel (wie Anm. 28) S. 60/61 
30 Conrads Norbert: Die testamentarischen Verfügungen des Kurfürsten Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg; in: 
ASKG, Band 39 (1981), S. 97-136; hier S. 127 
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5. „Obristcämmerer“ und „Obriststallmeister“ 
Sein „Obristcämmerer“ Freiherr von Sazenhoffen erhielt rückwirkend sein „Obristcämme-
rergehalt ex anno 1729“ in Höhe von 4.500 Gulden, „zur Reyß auff Freudenthal“ 250 Gulden 
und zudem den goldenen Degen mit Brillianten31.  
Für den Deutschordensritter Philipp Erwein Anton Freiherr von Groschlag, seinem „Obrist-
stallmeister“, war „das beste Pferd auß meinem Marstall sambt besten Sattel undt Zeug“ 
testamentarisch vorgesehen32. 
6.  Franz Ludwigs Aussage über den Deutschen Orden 
F. L. meinte, seinem Orden „so viele Proben unserer wahrer Lieb, Affection und Vorsorg ge-
zeugt, auch so viel wesentliche Gutthaben hinterlasen zu haben, dass ein jedes dessen Mit-
glied ein Zeuge seyn kann, wie Wir bey allen Gelegenheiten Uns dessen Ehr und Aufnehmen, 
auch Erweiterung, Stabilir- und Erhaltung sehr eifrig angelegen seyn lassen...33. 
7. Das Testament im Wortlaut (Auszüge) 
Im Namen der Allerheyligsten Dreyfaltigkeit, Amen. 
Demnach Wir Frantz Ludwig von Gottes Gnaden des heyligen Stuhls zu Mayntz Erzbischoff, 
des heyligen Römischen Reichs durch Germanien Ertzcanzler und Churfürst, Administrator 
des Hochmeisterthumbs in Preussen, Meister Teutschen Ordens in teutschen und wälschen 
Landen, Bischoff zu Wormbs und Breslaw, Propst und Herr zu Ellwangen, Pfaltzgraff bey 
Rhein, in Bayern, zu Gülich, Cleve und Berg Hertzog, Fürst zu Mörß, Graf zu Veldentz, Spon-
heim, der Marck, und Ravensberg, Herr zu Ravenstein, Freudenthal, und Eulenberg, unter 
dem heutigen Dato [= 4. April 1732] eine letztwillige Disposition und Verordnung, wie es 
nach unserem in Gottes Handen stehenden Ableben mit unserer zeitlichen Verlassenschaft … 
und sonsten gehalten werden solle … 
Und vermeinen solchem nach gedachtem unseren Ritterorden vor 36 Jahren hero, daß wir 
selbigem als ein Hochmeister vorgestanden, so viele Proben unserer wahrer Lieb, Affection 
und Vorsorg gezeugt, auch so viel weesentliche Gutthaten hinterlassen zu haben, dass ein je-
des dessen Mitglied ein Zeuge sey kann, wie wir bey allen Gelegenheiten uns deßen Ehr und 
Aufnehmen, auch Erweiterung, Stabilir- und Erhaltung sehr eifrig angelegen seyn lassen, und 
nach allen unseren Kräfften dahin jederzeit getrachtet, wie die zimblich verfallenen Regular 
Observantz bey allen Ballereyen erneweret , eine besser Öcomonie, und Haußhaltung bey de-
nen Commenden und Ordenshäußeren eingeführet, alle Missbräuche abgestelet, und sonsten 
alles in bessere Ordnung dem ersteren Instituto, und ernewerten Ordensbuch gemäss gericht, 
diesen negst auch das in grossen Abfall und Schuldenlast verfallenen Cammerwesen bey dem 
Meisterthumb in besseren Stand gerathen, mithin dessen Intraden und Einkünffte zu standes-
gemässigem Unterhalt unserer Successorn ahm Hochmeisterthumb, soviel möglich, vermehret 
werden mögten. Ob und wie weit nun wir bey denen vorgewesenen Kriegs- und betrangten 
Zeiten hierin zu reussiren das Glück gehabt, solches wollen wir dem Urtheil gedachter unse-
rer Nachkömblichen überlassen; Wenigst werden die aus unserer Erspahrung zu der Herr-
schaft und Commenda Freudenthal erkaufte Herrschaften Boßow [= Busau ] und Röthelhüt-
ten in Mähren die erkaufte und zu einer commenda newaufgerichtete königl. Burg zu Nambß-
law [= Namslau] sambt appertinentien in Schlesien, die vorjährige acquisition der Cumaner 
[= Kumanien] und Jassiger Districten [= Jazygien]   in Ungarn  - obzwarn durch deren Relui-
tion die Sach in andern Stand gekommen, - die von Grund aus newaufgeführte ansehentliche 
Ordenshäuser und Gebäude  zu Franckfort, Mayntz, Langendorf, Speyr und sonsten, auch die 
hin und wieder bey denen Cammer Commenden verschafften meliorationes, von unserem gu-

                                                 
31 Conrads S. 129+127 
32 Conrads S. 127 
33 Petry Ludwig: Das Meisteramt (1694-1732) in der Würdenkette Franz Ludwigs von Pfalz-Neuburg (1664-
1732); in: Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens – Acht Jahrhunderte Deutscher Orden in 
Einzeldarstellungen, Band 1 (1967) S. 429-440, hier S. 436 
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then willen nicht allein, sondern auch der That selbsten bey der Nachweld ein solches Zeug-
nus abgeben, daß wir nit zweifeln wollen, es werde gedachter unser Ritter Orden darahn ein 
sattsambes Vergnügen haben… 
hingegen haben wir zu völliger Außführung des bey unserm Ordenshauß und Commenda 
Mayntz vor ein paar Jahren hero mit großen Unkösten angefangenen Haus und Kirchenge-
bäudes, aus unseren Casualgefällen alberseits die Summam von Sechstausend Gulden baar 
auszuzahlen lassen … 
 zu deren ordentlicher und vollkommenener Execution wir die ehrwürdigen, würdigen, wohl-
gebohrne und geistliche, unseres hohen Ordens Rittere, respective Landcommenthurn der 
Balley Francken, Commenthurn zu Ellingen und Würtzburg, auch unseren geheimen Rath, 
dan Commenthurn zu Franckfort und Münnerstatt, auch unseren Vicepraesidenten zu Mer-
gentheim und liebe besondere Herrn Carl Henrich Freyherren von Hornstein und H: Johann 
Baptist Freyherrn von Roll hiermit und in kraft dieses ernennet und gnädigst ersucht haben 
wollen …34 

IV.  Seine Aufenthalte in Mergentheim 
 

 
© Dr. Bernhard Peter 

 
 
In der für ihn so verkehrsgünstig gelegenen 
Ordensresidenz Mergentheim hat sich F. L., wie 
nachstehend aufgeführt, nachweislich aufgehalten.  
Zu einem großen Teil wurden seine Aufenthalte 
schon vorher aufgeführt. 
 
�  Abb. 31: Schloss in Mergentheim 

 

Jahr Datum Tätigkeit Quelle 
1694 11. Juli F. L. wird zum Ordensritter geschlagen; Un-

terzeichnung der Wahlkapitulation 
III. S. 103 
IV. S. 225 

12. Juli Einstimmige Wahl zum Hoch- und Deutsch-
meister; ordensübliche Inthronisation in der 
Schlosskapelle 

III. S. 103 
IV. S. 225 
 

14. Juli Abschied von Mergentheim III. S. 103, 
Fußnote 65 

1711 Dezember Repräsentationspflichten: Durchreise des 
neuen Kaisers Karl VI., seines Neffen, auf 
der Reise nach Frankfurt zur Krönung mit 
großem Gefolge 

I. S. 437  

1712  Wappenanbringung; Abschluss des Neubaues 
des 1698 abgebrochenen Heilig-Geist-Spitals 

I. S. 437 

1717 ohne Angabe Visitationsaufgaben (Generalvisitation der 
Ballei Franken) 

I. S. 437 

1718 29. April ohne Angabe II. S.208 
 Karwoche Feier der Liturgie VI. S. 245 

1719 11. – 26. September Konferenzen II. S. 210 
1724 3. – 29. August. Sitzungen II. S. 213 

August Visitationsfragen; Neubau der Schlosskapelle I. S. 437 

                                                 
34 Arens S. 93/94 
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1726 ohne Angabe Pläne für die Schlossumgestaltung insgesamt, 
eingeholt bei Balthasar Neumann 

I. S. 437 

1727 25. – 31. Okt. Konferenzen  II. S. 216 
1728 20. – 22. Fränkisches Provinzkapitel: Beschlussfas-

sung wegen Frankfurter Komturei   
V S. 59 
 

23./25./26./27./ 
28./29./30./ November 

ohne Angabe II. S. 217 

 1. Dezember Konferenz II. S. 217 
1729 5. Nov. 

(F. L. ist bereits Kur-
fürst von Mainz) 

Begründung einer „Confraternität quoad suf-
fragia“ zwischen dem Erzstift Mainz, dem 
Hoch- und Deutschmeistertum wie den Or-
densballeien Franken und Elsaß 

I. S. 437 
VII. S. 37 
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